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BEFÄHIGUNGSNACHWEISE

Polizeipräsidium
Kaiser-Friedrich-Straße 143
14469 Potsdam
Tel: 0331 283-02 (Vermittlung)
Fax: 0331 283-3118 (Lagedienst)
Bürgertelefon: 0700 33 33 03 31 (kostenpflichtig)

WSP der Polizeidirektion West
An der Pirschheide 11
14471 Potsdam
Tel: 0331 9688-424
Fax: 0331 9688-410

WSP der Polizeidirektion Nord
Bernauer Straße 146
16515 Oranienburg
Tel: 03301 850-03
Fax: 03301 850-2659

WSP der Polizeidirektion Ost
Eichrähne 3 a
16248 Bad Freienwalde OT Hohensaaten
Tel: 033368 539-0
Fax: 033368 539-2659, -2655

WSP der Polizeidirektion Süd
Hafenstraße 18
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 0355 4937-2604
Fax: 0355 4937-2609



Wer im Geltungsbereich der schiffbaren Landesge-
wässer ein Fahrzeug führen möchte, welches mit 
einer Antriebsmaschine ausgerüstet ist, deren effek-
tive Nutzleistung 11,03 kW oder die Länge von 15 m 
überschreitet, bedarf einer gültigen Fahrerlaubnis der 
jeweiligen Kategorie.

Befähigungsnachweise im Einzelnen:

Hinweis:
Nach den Bestimmungen des Einigungsvertrages 
gelten die nach den Vorschriften der DDR erteilten 
Befähigungszeugnisse für Sportboote uneinge-
schränkt als Sportbootführerscheine im Sinne der 
Sportbootführerscheinverordnung - Binnen. Ein Um-
tausch dieser alten Befähigungszeugnisse ist nicht 
erforderlich.

Eine Umschreibung in den Sportbootführerschein 
- Binnen wird jedoch dann empfohlen, wenn Aus-
landsreisen mit einem Sportboot geplant sind, da 
diese alten Befähigungszeugnisse der DDR auf 
ausländischen Binnenschifffahrtsstraßen nicht mehr 
anerkannt werden (so z. B. in den Niederlanden und 
Polen).

Umschreibungsadressen:

Deutscher Motoryachtverband e. V. 
Führerscheinstelle 
Vinckeufer 12-14
47119 Duisburg
Telefon: 0203 80958 24 
Fax: 0203 80958 56
E-Mail: fuehrerscheine@dmyv.de 

Deutscher Segler – Verband e.V.
Führerscheine, Segelschulen und Ausbildung
Gründgenstraße 18
22309 Hamburg
Telefon:  040 632009-0
Fax:  040 632009-28

BEFÄHIGUNGSNACHWEISE BEFÄHIGUNGSNACHWEISE BEFÄHIGUNGSNACHWEISE

Fahrzeug Befähigungsnachweis Gesetzliche Grundlage Aussteller

Fähren Schiffsführerschein A1 Landesschifffahrtsverordnung Straßenverkehrsäm-
ter der Landkreise

Fahrgastschiffe Schiffsführerschein B1

Güterschiffe sowie 
schwimmende Geräte 
mit eigenem Antrieb

Schiffsführerschein C1

Personenkähne Schiffsführerschein E2

Kleinfahrzeuge, Sport-
boote mit einer Länge 
ab 15 m bis 25 m

Sportschifferzeugnis Binnenschifferpa-
tentverordnung

Alle Wasser- und 
Schifffahrtsdirektionen 
der Bundeswasser-
straßenverwaltung

Kleinfahrzeuge, Sportboote 
mit einer Nutzleistung über 
11,03 kW und einer Länge 
von weniger als 15 m

Sportbootführer-
schein - Binnen

Sportbootführerschein-
verordnung - Binnen

Deutscher Motoryacht-
verband (DMYV) 
und 
Deutscher Segler 
Verband (DSV)

1 Die Fahrerlaubnis der Kategorie B oder C berechtigt 
auch zum Führen von Fahrzeugen der Kategorie A. 
Anträge zur Ausstellung eines Schiffsführerscheines 
sind grundsätzlich an die Straßenverkehrsämter der 
Landkreise zu richten.

2 Eine Fahrerlaubnis der Kategorie E mit Antriebs-
maschine gilt im Bereich des Spreewaldes auch zum 
Führen von Spreewaldkähnen mit Maschinenantrieb, 
die keine Personenkähne sind.


